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Merkblatt 

Beihilfe für Zahnersatz 
Selbstauskunft für Heil- und Kostenpläne 

(Stand: Januar 2026) 

Mit dieser Berechnungshilfe können Sie die voraussichtliche Beihilfe zu zahnärztlichen Leistungen bei 
Zahnersatz (z. B. Brücken, Kronen, Implantate) selbst ermitteln. 

Übernehmen Sie dazu einfach die jeweiligen Beträge aus Ihrem Heil- und Kostenplan und tragen diese 
in der zweiten Spalte „Betrag Heil- und Kostenplan“ ein: 

Leistungsart 
Betrag Heil- und 

Kostenplan in Euro 
Beihilfefähig 

Beihilfefähiger 
Betrag in Euro 

1. Honorar nach GOZ und GOÄ

ohne die Nummern 9000 bis 9170 GOZ
100 Prozent 

2. Honorar für implantologische
Zahnarztleistungen

nur die Nummern 9000 bis 9170 GOZ

50 Prozent 

3. Material- und Laborkosten
sowie Sachkosten

80 Prozent 

Beihilfefähiger Gesamtbetrag  
(Summe der beihilfefähigen Beträge) 

Abhängig des maßgeblichen Bemessungssatzes als beihilfeberechtigte bzw. berücksichtigungsfähige 
Person ergibt sich bei privater Krankenversicherung die folgende voraussichtliche Beihilfe zu den Auf-
wendungen einer zahnärztlichen Behandlung mit Zahnersatz: 

Beihilfefähiger Gesamtbetrag in Euro Bemessungssatz 
voraussichtliche Beihilfe in Euro 

(ohne Gewähr) 

50 Prozent 

70 Prozent 

80 Prozent 

Beachten Sie bitte unbedingt die nachfolgenden Erläuterungen zur Berechnung. 

Weitere Informationen finden Sie in unserem gesonderten Merkblatt „Zahnärztliche Leistungen“. 

https://www.bva.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Bundesbedienstete/Gesundheit-Vorsorge/Beihilfe/Merkblaetter/zahnaerztliche_leistungen.pdf?__blob=publicationFile&v=3
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1. Honorar nach GOZ und GOÄ 

Hier ist das voraussichtliche zahnärztliche Honorar aus Ihrem Heil- und Kostenplan anzusetzen, aller-
dings ohne die Beträge der implantatbezogenen Gebührennummern 9000 bis 9170 GOZ. 

Grundsätzlich sind Aufwendungen für das ärztliche Honorar bis zum 1,8-fachen bzw. 2,3-fachen Satz 
der Gebührenordnung für Zahnärzte (GOZ) bzw. der Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) beihilfefähig. 
Nur im Einzelfall und mit medizinischer Begründung können die Sätze bis zum max. 2,5-fachen bzw.  
3,5-fachen Steigerungsfaktor beihilfefähig sein. 

Dieses zahnärztliche Honorar wäre grundsätzlich zu 100 Prozent beihilfefähig. 

2. Honorar für implantologische Zahnarztleistungen 

An dieser Stelle wird die Summe des Honorars aller implantologischen Zahnarztleistungen mit den Ge-
bührennummern 9000 bis 9170 GOZ aus Ihrem Heil- und Kostenplan angesetzt. 

Die implantatbezogenen Gebührenpositionen des zahnärztlichen Honorars der GOZ (Abschnitt K der 
Anlage 1), also nur diese sog. 9000er Nummern, sind zu 50 Prozent beihilfefähig. 

3. Material- und Laborkosten sowie Sachkosten 

Hier ist die Summe der Auslagen, der Material- und Laborkosten (Eigenlabor und Fremdlabor) sowie der 
Sachkosten (z. B. Abformmaterial, Anästhetika, Alginat, Oraqix) aus Ihrem Heil- und Kostenplan anzuge-
ben. 

Diese Aufwendungen sind bei Erwachsenen zu 80 Prozent beihilfefähig. Bei Kindern bis zum vollendeten 
18. Lebensjahr sowie bei bestimmten Indikationen nach § 15 Absatz 1 BBhV sind diese Kosten zu 100 
Prozent beihilfefähig. 

WICHTIG: 

Bei einem Heil- und Kostenplan bzw. einem Kostenvoranschlag handelt es sich lediglich um geschätzte 
Kosten. Die jeweiligen Leistungen entstehen erst bei der Behandlung und können daher abweichen. 

Die Beihilfestelle kann Ihnen keine konkrete Zusage zur tatsächlichen Höhe der beihilfefähigen Aufwen-
dungen geben, da die zahnärztliche Behandlung nicht zustimmungspflichtig ist.  

Ein konkreter Rechtsanspruch auf die Gewährung von Beihilfe kann aus diesem Merkblatt nicht abgelei-
tet werden. Die abschließende Bewertung tatsächlich entstandener Aufwendungen bleibt dem regulären 
Antragsverfahren vorbehalten. 

Für in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) versicherte Personen gelten abweichende Regelun-
gen. Beachten Sie hierzu unser Merkblatt „Beihilfe für gesetzlich krankenversicherte Personen“. 

Mit freundlichen Grüßen  

Ihr Beihilfeteam 
im Bundesverwaltungsamt 
- Dienstleistungszentrum - 

https://www.bva.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Bundesbedienstete/Gesundheit-Vorsorge/Beihilfe/Merkblaetter/pflichtversicherte_personen.pdf?__blob=publicationFile&v=3
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